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1103

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes 

über den Verfassungsgerichtshof für das
Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsgerichtshofgesetz – VerfGHG NRW –)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über den Verfassungsgerichtshof für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsgerichtshofgesetz – VerfGHG NRW –)

Vom 19. November 2024

Artikel 1

Das Verfassungsgerichtshofgesetz vom 14. Dezember 
1989 (GV. NRW. S.  708, ber. 1993  S.  588), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 231) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

§ 9 Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

„(1a) Abweichend von Absatz  1 erhält die Präsidentin/
der Präsident bis zum 31. Dezember 2026 eine monatli-
che Entschädigung in Höhe von 50 Prozent der Abgeord-
netenbezüge nach dem Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 252) in der jeweils geltenden Fassung.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 19. November 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 902

20302

Zehnte Verordnung
zur Änderung der Nebentätigkeitsverordnung

Vom 19. November 2024

Auf Grund des §  57 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) und des § 2 
Absatz  2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.  812) verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1

Die Nebentätigkeitsverordnung vom 21. September 1982 
(GV. NRW. S. 605, ber. S. 689), die zuletzt durch Verord-

nung vom 6. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1062) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird die Angabe „§  121 LBG NRW“ 
durch die Angabe „§ 120 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
LBG NRW,“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 wird die Angabe „(§  108 Abs.  1 Nr.  2 
Satz 1 LBG NRW)“ durch die Angabe „(§ 107 Ab-
satz 1 Nummer 2 Satz 1 LBG NRW)“ ersetzt.

2.  In § 6 Absatz 4 Satz 1 Buchstabe a wird die Angabe 
„(§  49 Abs.  3 LBG NRW)“ durch die Angabe „(§  49 
Absatz 4 LBG NRW)“ ersetzt.

3.  § 10 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Der Beamte hat nicht genehmigungspfl ichtige Ne-
bentätigkeiten im Sinne des § 51 Absatz 1 Nummer 2, 
3 und 4b LBG NRW, die er gegen Vergütung ausüben 
will, seinem Dienstvorgesetzten vor Aufnahme 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; §  125 Ab-
satz 2 LBG NRW bleibt unberührt.“

4.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1“ durch 
die Angabe „§ 1 Absatz 1“ und die Angabe „11 
126,27“ durch die Angabe „11563,53“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer 1 wird die Angabe „27815,69“ 
durch die Angabe „28908,85“ ersetzt.

   bbb)  In Nummer 2 wird die Angabe „22252,55“ 
durch die Angabe „23127,08“ ersetzt.

   ccc)  In Nummer 3 wird die Angabe „16689,42“ 
durch die Angabe „17345,31“ ersetzt.

  cc)  In Satz  3 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„11126,27“ durch die Angabe „11563,53“ er-
setzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  2 wird die Angabe „§  3 Abs.  1 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 1 Satz 2“ er-
setzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  1 wird die Angabe „§  6 Abs.  1 
Satz  2 des Landesreisekostengesetzes“ durch 
die Angabe „§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Landes-
reisekostengesetzes vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S.  1367), in der jeweils geltenden 
Fassung,“ ersetzt.

  bb)  In Nummer  2 wird die Angabe „§  11 Abs.  2“ 
durch die Angabe „§ 11 Absatz 2“ ersetzt.

 d)  In Absatz 4 wird die Angabe „§ 19 Abs. 2 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 19 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. November 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2024 S. 902
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Unterhaltsvorschussdaten-

erhebungs- und -übermittlungsverordnung
Vom 19. November 2024

Auf Grund des § 2 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 818, ber. 2019 S. 18) verordnet das Ministe-
rium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht 
und Integration:

Artikel 1

Die Unterhaltsvorschussdatenerhebungs- und übermitt-
lungsverordnung vom 10. Mai 2019 (GV. NRW. S.  227), 
die durch Verordnung vom 9. August 2020 (GV. NRW. 
S. 752), geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  2 wird nach der Angabe „erfolgt“ die Angabe 
„entweder mittels einer Schnittstelle, die sich am 
Standard XFamilie orientiert, oder mittels manueller 
Eingabe“ eingefügt.

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c 
eingefügt: 

   „c)  Datum der Zustellung der Inverzugset-
zung,“. 

  bb)  Die bisherigen Buchstaben c bis f werden die 
Buchstaben d bis g.

  cc)  Der bisherige Buchstabe g wird Buchstabe h 
und die Angabe „E-Mailadresse“ durch die 
Angabe „E-Mail-Adresse“ ersetzt. 

  dd)  Die bisherigen Buchstabe h bis j werden die 
Buchstaben i bis k.

  ee)  Der bisherige Buchstabe k wird Buchstabe l 
und die Angabe „und“ am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

  ff)  Der bisherige Buchstabe l wird Buchstabe m 
und das Komma am Ende durch die Angabe 
„und“ ersetzt.

  gg)  Folgender Buchstabe n wird angefügt: 

   „n)  soweit eine Gefahrenlage ausgehend vom 
barunterhaltspfl ichtigen Elternteil für 
Kind und beziehungsweise oder alleiner-
ziehenden Elternteil vorliegt, die Kenn-
zeichnung als Gewaltschutzfall,“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer 3 wird nach der Angabe „Kindes“ 
die Angabe „,sofern der barunterhaltspfl ich-
tige Elternteil hier als Elternteil eingetragen 
ist, andernfalls bei nicht ehelich geborenen 
Kindern die Vaterschaftsanerkennungsur-
kunde nebst Zustimmungserklärung oder den 
Beschluss zur Vaterschaftsfeststellung“ einge-
fügt.

  bb)  Nummer 4 wird aufgehoben. 

  cc)  Die Nummern 5 und 6 werden die Nummern 4 
und 5.

 c)  In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „Aufent-
haltsstatus,“ gestrichen.

3.  § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

    „Insbesondere erfassen die Bewilligungsbe-
hörden unverzüglich Änderungen im webba-
sierten Verfahren, wenn:“.

  bb)  In Nummer  2 wird die Angabe „oder“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt.

  cc)  Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ein-
gefügt: 

   „3.  die Unterhaltsvorschussleistung ohne Er-
lass eines Bescheides vorläufi g eingestellt 
oder wieder aufgenommen wird oder“. 

  dd)  Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

 b)  In Satz 3 wird nach der Angabe „Kindergelds“ die 
Angabe „oder auf einer Änderung der Altersstufe 
des Kindes“ eingefügt. 

4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „und Außer-
krafttreten“ gestrichen.

 b)  Die Angabe „und am 31. Dezember 2024 außer 
Kraft“ wird gestrichen. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 19. November 2024 

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Josefi ne  P a u l

– GV. NRW. 2024 S. 903

630

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2024 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2024 – NHHG 2024)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2024 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2024 – NHHG 2024)

Vom 19. November 2024

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 
des  Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2024 (Haushaltsgesetz 2024) vom 19. Dezember 2023 
(GV. NRW. S. 1414) wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  3 wie 
folgt gefasst: 

  „§ 3 Zulässige Kreditaufnahme auf der Grundlage ei-
ner von der Normallage abweichenden konjunkturel-
len Entwicklung nach § 18a Absatz 3 Satz 1 der Lan-
deshaushaltsordnung“.

2.  In §  1 wird die Angabe „102 129 717 600“ durch die 
Angabe „102 799 751 800“ ersetzt.

3.   § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 
2024 gemäß §  3 bis zu einem Höchstbetrag von 
2 286 000 000 Euro.“

4.  § 3 wird wie folgt gefasst:
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  „§ 3
Zulässige Kreditaufnahme auf der Grundlage 

einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung  nach § 18a Absatz 3 

Satz 1 der Landeshaushaltsordnung

  (1) Kreditermächtigung

  Die Kreditermächtigung nach §  2 Absatz  1 Satz  1 
Nr. 1 ergibt sich auf der Grundlage einer von der Nor-
mallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung 
im Sinne von § 18a Absatz 3 Satz 1 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.  158), in der jeweils 
geltenden Fassung.

 (2) Ermittlung der Konjunkturkomponente

  Nach §  18g der Landeshaushaltsordnung kann bei 
Nachträgen zum Haushaltsgesetz die nach §  18d der 
Landeshaushaltsordnung ermittelte zulässige Kredit-
aufnahme maximal um den Betrag erhöht werden, der 
sich bei der Ermittlung der Konjunkturkomponente 
aus der Differenz der zuvor zugrunde gelegten erwar-
teten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf 
den Haushalt und der aktuell erwarteten Wirkung der 
konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt er-
gibt. Um die nach § 18g der Landeshaushaltsordnung 
zulässige Kreditaufnahme zu ermitteln, wird eine vor-
läufi ge Ex-post-Konjunkturkomponente berechnet, 
bei der die nach §  18d der Landeshaushaltsordnung 
ermittelte Ex-ante-Konjunkturkomponente zugrunde 
gelegt wird. Der Wert der vorläufi gen Ex-post- 
Konjunkturkomponente wird grundsätzlich nach dem 
Verfahren nach §  18e der Landeshaushaltsordnung 
ermittelt. Die Steuerabweichungskomponente errech-
net sich vorläufi g als Differenz zwischen den nach der 
Herbststeuerschätzung 2024 erwarteten Steuerein-
nahmen und den bei der Haushaltsaufstellung er-
warteten Steuereinnahmen nach §  18d Absatz  2 der 
Landeshaushaltsordnung. Die Differenz ist um die 
Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Steuer-
einnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsauf-
stellung noch nicht bekannt waren und bis zur 
Herbststeuerschätzung 2024 kassenwirksam wurden, 
zu bereinigen. Die Berechnung der Ex-ante-Konjunk-
turkomponente und der vorläufi gen Ex-post-Kon-
junkturkomponente ergibt sich aus der Anlage zu die-
sem Gesetz und wird neuer Bestandteil des Gesamt-
plans nach § 13 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 1 der Landeshaushaltsordnung. Die Anlage trägt 
die Bezeichnung „Berechnung der nach §§ 18 bis 18h 
der Landeshaushaltsordnung zulässigen Kreditauf-
nahme und der erforderlichen Tilgung (Konjunktur-
komponente)“.

 (3) Anrechnung

  Steuermehreinnahmen gegenüber den bei der Haus-
haltsaufstellung erwarteten Steuereinnahmen nach 
§ 18d Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung bereinigt 
um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die 
Steuereinnahmen reduzieren im Haushaltsvollzug 
entsprechend die Höhe der Kreditermächtigung.

 (4) Unterrichtung des Landtags

  Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 ist nach § 18e 
der Landeshaushaltsordnung eine Ex-post-Konjunk-
turkomponente zu bestimmen. Das Ergebnis ist dem 
Landtag bis zum 30. April des Folgejahres mitzutei-
len.“

5.  In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Halbsatz gestri-
chen „in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), in der jeweils geltenden 
Fassung“.

6.  Der dem Haushaltsgesetz 2024 beigefügte Gesamt-
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfi nanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan (Haushaltsüber-
sicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfi nanzierungs-
plan und Berechnung der nach §§ 18 bis 18h der Lan-
deshaushaltsordnung zulässigen Kreditaufnahme und 
der erforderlichen Tilgung (Konjunkturkomponente)) 
ersetzt.

7.   Der dem Haushaltsgesetz 2024 beigefügte Haushalts-
plan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefüg-
ten Nachtrags geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 19. November 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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